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Sachverhalt und Antrage 

I. 	Auf die europäische Patentannieldung 80 106 796.8, die am 

5. November 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität vom 

17. November 1979 eingereicht worden war, erfolgte die Be- 

kanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilüng am 

7. Dezember 1983.' Das europäische Patent mit der Veröffent-

lichungsnummer 29 170 wurde auf der Grundlage von fUnf Ver-
fahrensanspruchen erteilt. 

II. Gegen die Patenterteilung wurde von der Beschwerdegegnerin 

(Einsprechenden) fristgerecht Einspruch erhoben. Zur 

Stützung des Einspruchsvorbringens wurden insgesamt neun 

Dokumente genannt, wovon für diese Entscheidung zum Schiufi 

nur noch folgende von Bedeutung waren: 

 DE-A-1 174 937 

 FR-A-i 197 476 

(1) US-A-3 344 103 

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zog ihrerseits 

lediglich ein weiteres Dokument heran, nämlich 

(j) Das Leder, 25 (1974), Seiten 121 bis 126. 

III. Mit Entscheidung vom 10. April 1986, weiche den Verfahrens-

beteiligten am 10. Juni 1986 zugesteilt wurde, widerrief 

die Einspruchsabteilung das Patent, wobei der Widerruf auf 

Grundlage der von der Beschwerdeführerin am 9. Oktober 1985 

vorgelegten Fassung erfolgte, deren unabhängiger Anspruch 1 

wie folgt lautete: 

1. Verfahren zumn Zurichten von Leder durch' Behandlung mit 

einem nicht-auspolymnerisierten synthetischen Kautschuk-

latex, der bei der Lederzurichtung mit 0,5 bis 50 Gew.-%, 
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bezogen auf Festkautschuk, eines oder mehrerer Oxide 

und/oder Hydroxide zweiwertiger Metalle umgesetzt wird un(1 
der in einem Einstufenverfahren bis zu einem Monomerumsatz 

von 80 - 90 Gew.-% durch Emulsionspolymerisation von 
1 - 10 Gew.-Teilen einer oder mehrerer a,B-mono-

ethylenisch ungesättigter aliphatischer Carbonsàuren und 

90 - 99 Gew.-Tejlen eines Gemisches aus 

10 - 90 Gew.-Teilen Butadien und 

10 - 90 Gew.-Teilen Styrol und/oder (Meth)-acrylnitril, 
wobei die Menge an (Meth)-acrylnitril im Gemisch maximal 
50 Gew.-Teile betragt und wobei bis zu '5 Gew.-Teile der 
wasserunlôslichen Monomeren durch eines oder mehrere 

copolymerisierbare Monomere aus der Reihe Methyl-, Ethyl-, 
n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, Isobutyl- und 2-Ethyl-
hexyl-(iueth)-acrylat, Acrylamid und Methacrylamid ersetzt 
sein können, hergesteilt wird. 

Iv. 	Zur StUtzung ihrer Entscheidung führte die Einspruchsabtei- 

lung im wesentlichen aus, es sei kein erfinderischer 
Schritt erforderlich gewesen, urn das aus der Entgegenhal-

tung US-A-3 344 103 (1) bekannte Nischpolymerisat mit ZnO 

zu vernetzen aufgrund der Feststellung durch den Fachmann, 
daB das dort verwendete Vernetzungsmittel [n-Methylol-
(meth)acrylamid} keine für das Zurichten von Leder geeig-

neten Produkte liefere und der Fachmann daher versuchen 

werde, ein anderes Vernetzungsrnittel aufzufinden, das die 

Nachteile der Methylolverbindungen nicht aufweise, wobel er 

dann aber nicht nur zu dem mehrmals irn Stande der Technik 
angegebenen Vernetzungsmitte]. ZnO gefUhrt werde, sondern 

auch den deutlichen Hinweis bekoutme, daB dieses als Ver-
netzungsinittel für Mischpolynterisate geeignet sei, die beint 
Zurichten von Leder eingesetzt werden. 
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Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin frist-

gerecht unter rechtzeitigerEntrichtung der vorgeschrie-

benen Gebühr Beschwerde erhoben und diese nachträglich 

innerhaib der dafür vorgesehenen Frist auch begrundet. 

Mit einein am 2. August 1988 eingegangenen Schreiben hat die 
Beschwerdegegnerin ihren Einspruch gegen das europäische 
Patent zurückgezogen. 

Eine mUndliche Verhandlung fand am 27. September 1988 in 

Gegenwart der Beschwerdeführeri.n statt. Zur Begrundung 

ihrer Beschwerde führte die Beschwerdeführerjn im Verfahren 
und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgendes 
aus: 

Leder minderer Güte, z. B. Spaltieder, weise keine natür-
liche Ledernarbung auf und habe eine Oberfläche, die so 

rauh sei, daB man sie in technischem MaBstab in eineni Em-

schichtverfahren kaum zurichten känne. Die Eignung soichér 

Leder als Schuhoberleder setze jedoch hohe Anforderungen an 

die Qualität der Zurichtung, d. h. die Leder inüssen insbe-

sondere sehr gute Trockenknickfestigkeit bei gleichzeitiger 
sehr guter NaBknickfestigkeit und bei gleichzeitig hervor-

ragender Prãgbarkeit eine hervorragende Schichtenhaftung 

aufweisen. Dem angefUhrten Stand der Technik sei jedoch 

kein Zurichtverfahren zu entnehnien, durch dessen Anwendung 

einem soichen Leder die vorgenannten Eigenschaften gleich-
zeitig verliehen werden könnten. 

Die Möglichkeit der Verwendung von ZnO als Vernetzungsmit-

tel beiin Zurjchten von Leder sei dem Fachmann zwar bekannt 

gewesen, habe aber keine Anregung dafUr geben können, wie 

der erfindungsgeinaBe Effekt zu erreichen sei, da nàmlich 
bel den in der Lederindustrje Ublichen Temperaturen keine 

ausreichende Vernetzung eintrete und bei den für die 
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Methylolvernetzung angegebenen Temperaturen gemäB Dokument 

(1) das Leder geschädigt werde, wie Ubrigens der nachge-

reichte Versuch X belege. Auch demonstrierten die beiden 

mit Y und Z gekennzeichneten Versuche eine überraschende 

Verbesserung der Trocken- und NaBknickung gegenüber den 

vorbeschriebenen "methylolvernetzten" Latices. 

Auf die Frage der Kainmer, ob die geltend geinachten Verbes-

serungen auch bei der Zurichtung von volinarbigem Nappa-

leder auftreten, muBte die Beschwerdeführerin dies ver-

neinen. Sie erklärte, daB die Vernetzunj durch ZnO eine 

schnelle Trocknung durch Salzbildung bewirke, weiche ins-

besondere bei weichen und fetthaltigen Nappaledern zu einer 

unzulänglichen Schichtenhaftung führe, wodurch die Zu-

richtung soicher Leder nicht immer praktisch anwendbar sei. 

Den Kunden werde deshaib nicht mehr empfohlen, das Ver-

fahren für diese Leder anzuwenden. 

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Ent- 

scheidung aufzuheben und den Einspruch zurückzuweisen 

(Hauptantrag), hilfsweise das Patent aufgrund der mit 

Schreiben vom 21. April 1988 und am 3. Mai 1988 einge-

gangenen Ansprüchen 1 und 2 aufrechtzuerhalten. 

Der unabhängige Anspruch 1 gemäl3 Hilfsantrag lautet: 

1. Verfahren zum Zurichten von geschliffenem Leder und 

Spaltieder durch Behandlung mit einem Verdickungsinittel 

enthaltenden, nicht-auspolymerisierten synthetischen 

Kautschuklatex, der bei der Lederzurichtung mit 0,5 bis 50 

Gew.-%, bezogen auf Festkautschuk, eines oder mehrerer 

Oxide und/oder Hydroxide zweiwertiger Metalle umgesetzt 

wird und der in einem Einstufenverfahren bis zu einem 

Monomerumsatz von 80 - 90 Gew.-% durch Emulsionspoly-

merisation von 
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1 - 10 Gew.-Teilen einer oder mehrerer a,B-mono-

ethylenisch ungesättigter aliphatischer Carbonsäuren und 

90 - 99 Gew.-Teilen eines Gemisches aus 

10 - 90 Gew.-Teilen Butadien und 

10 - 90 Gew.-Teilen Styrol und/oder (Meth)-acrylnitril, 

wobei die Menge an (Meth)-acrylnitril im Geinisch maximal 

50 Gew.-Teile beträgt und wobei bis zu 25 Gew.-Teile der 

wasserunlöslichen Monomeren durch eines oder mehrere 

copolymerisierbare Monomere aus der Reihc Methyl-, Ethyl-, 

n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, Isobutyl- und 2-Ethyl-

hexyl-(meth)-acrylat, Acrylamid und Methacrylamid ersetzt 

sein können, hergesteilt wird. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 

106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie 1st daher zulässig. 

Aufgrund der Zurücknahme des Einspruchs, wie unter Punkt 

VI. welter oben bereits dargelegt, hat die Kamnier, gestützt 

auf Regel 60 (2) i. V. m. Regel 66 (1) EPU, das Verfahren 

von Anits wegen fortgesetzt. 

Gegen die nun geltenden Fassungen der Ansprüche geinàI 

Haupt- und Hllfsantrag 1st formal nichts einzuwenden, da 

beide Fassungen durch die ursprünglichen Unterlagen 

hinreichend gestützt werden. 

Gegenüber der erteilten Fassung von Anspruch 1 des vor- 

liegenden Patents 1st in Anspruch 1 geniãB Hauptantrag 

einerseits der Unisatz der Monomeren auf den ursprünglichen 

Vorzugsbereich von 80 - 90 Gew.-% eingeschränkt worden und 

andererseits die Zusammensetzung des Monomergemisches da-

hingehend präzisiert worden, daB bis zu 25 Gew.-Teile der 
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wasserunlöslichen Monomeren lediglich durch bestimmte co-
polymerisierbare Monomere ersetzt sein kônnen. Diese An-

derungen finden ihre Stütze in der erteilten Fassung des 

Patents (vgl. Anspruch 3 und 4 in Verbindung mit Spalte 2, 

Zeilen 8 bis 15 und Spalte 3, Zeilen 5 his 10 sowie Zeilen 
17 und 18 der Beschreibung). 

Eine weitere Anderung betrif ft lediglich den Jlilfsantrag 
und beinhaltet die Beschränkung des beanspruchten Ver- 
fahrens auf das Zurichten von geschliffenem Leder und 

Spaitleder, wobei die Behandlung in Gegenwart eines Ver -
dickungsmittels erfolgt (siehe Anspruch 1). Auch diese 

Anderung hat eine Stütze in der erteilten Fassung des 

Patents (vgl. insbesondere Spalte 5, Zeilen 52/53 und 
Spalte 6, Zeilen 7 bis 15 der Beschreibung). 

Die vorgenommenen Anderungen sind daher zulässig mi Rahmen 
des Artikels 123 (2) und (3) EPU. 

4. 	Der Gegenstand des Patents betrif ft ein Verfahren zum Zu- 
richten von Leder durch Behandlung mit Kautschuklatices. 

5.1 Nãchstkommender Stand der Technik ist Dokument (i), weiches 

die Herstellung von synthetischen Kautschuklatices be- 

trif ft, die u. a. zum Zurichten von Leder geeignet sind. Es 

werden dort selbstvernetzende Polymerlatices beschrieben, 

die durch Eniulsionspolynierisation hergestelit werden und 

die 0,1 - 10 Gew.-% einer a,13-olefinisch ungesättigten 
Carbonsäure, wie Acrylsäure, Methacrylsäure, Fumar- oder 

Maleinsäure, 50 - 99,5 Gew.-% Butadien, 0 -49,8 Gew.-% 

Styrol oder Acrylnitril und 0,1 - 3 Gew.-% N-Alkylolamid 

einer a,8-olefinisch ungesättigten Carbonsäure, wie N-

Methylol(ineth)acrylamid, enthalten. In einer bevorzugten 

AusfUhrungsform werden Latices hergestelit, die beim Ab-

bruch der Polymerisation einen Umsatz von 50 - 90 % er- 
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reichen. In Beispiel VI ist Uberdies angegeben, daB bei 

einem Umsatz von 90 - 93 %abgestoppte Latices für die 

Lederappretur geeignet sind (vgl. insbesondere Anspruch 1; 

Spalte 1, Zeilen 26 bis 35; Sapite 3, Zeile 74 bis 

Spalte 4, Zeile 2; Sapite 4, Zeilen 20/21 und Spalte 7, 

Zeilen 12 bis 24) 

5.2 	Gestützt auf den am 03.05.88 vorgelegten Versuch X hat die 

Beschwerdeführerin dargelegt, daB die Behandlung von Spalt-

leder mit einem Latex gemäB Zusammensetzung 6 aus Beispiel 

VI von Dokument (1) und weiches aus einemn Monomerengemisch 

aus Butadien (67,0 Gew.-Teilen), Acrylnitril (28,8 Gew.-. 

Teilen), Acrylsäure (1,2 Gew.-Teilen) und N-Methylolacryl-

amid (3,0 Gew.-Teilen) hergestelit wurde, nicht zu einem 

zufriedenstellenden Produkt führt, allein schon aufgrund 

der Prüfungsergebnisse für die Trockenknickung (beginnende 

RiBbildung nach 1 000 Knickungen und deutliche Beschädigung 

nach 6 000 Knickungen) bzw. der NaBknickung (beginnende 

RiBbildung nach14 000 Knickungen und deutliche Beschädi-

gung nach 20 000 Knickungen). 

Wie aus dem weiteren Vortrag der Beschwerdeführerin zu ent-

nehmen 1st, gehören Spaitleder jedoch zu den Ledern mm-

derer Güte, da sie keine natürlicheLedernarbung aufweisen 

und auBerdem eine• rauhe Oberfläche haben. Die Eignung 

soicher Leder als Schuhoberleder setze daher hohe Anfor-

derungen an die Qualität der Zurichtung (vgl. Punkt VII 
oben). 

6.. 	Gegenüber Dokument (i) bestand die Aufgabe daher darin, em 

Verfahren für die Behandlung von hochporosem Leder mninderer 

GUte, wie Spaltieder od. dgl., zu finden, das eine Verbes-

serung der Qualität der Zurichtung bewirke, insbesondere 

eine Verbesserung der Trocken- und Nal3knickfestigkeit. 
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Diese Aufgabe wird gemaB dem hilfsweise geltenden Ansprucli 

1 dadurch gelöst, daB beim Zurichten von Spaltieder bzw. 

von geschliffenem Leder die Behandlung mit einem Ver-

dickungsmittel enthaltenden, nicht-auspolymerisierten 

synthetischen Kautschuklatex der angegebenen Zusammen-

setzung erfolgt, der bei der Lederzurichtung mit 0,5 bis 

50 Gew.-% (bezogen auf den Festkautschuk) eines oder 

mehrerer Oxide und/oder Hydroxide zweiwertiger Metalle 

umgesetzt wird und der in elnem Einstufenverfahren bis zu 

ejnem Monomerumsatz von 80 - 90 Gew.-% durch Emulsions-

polymerisation der angegebenen Monomeren hergestelit wird. 

DaB hierdurch die gestelite Aufgabe tatsächlich gelöst 

wird, 1st insbesondere durch die am 2. September 1988 

eingegangenen Versuche Y und Z glaubhaft belegt. Gegenüber 

der Nachstellung des nächstkommenden Standes der Technik, 

d. h. Versuch X (siehe Punkt 5.2 oben), zeigen diese Ver-

suche eine deutliche Verbesserung hinsichtlich Trocken-

knickung, NaBknickung, Schichtenhaftung und Aspekt. Ins-

besondere der Vergleich der Knickfestigkeiten verdeutlicht 

die bei der Zurichtung von Spaltieder erzielten Verbes-

serungen. 

Aus dem erstinstanzlichen Verfahren geht hervor, daB die 

Neuheit des Gegenstands des vorliegenden Patents zu keiner 

Zeit in Frage stand. Es ist daher davon auszugehen, daB 

auch die nun vorliegende eingeschrãnkte Fassung des Patent-

begehrens gemãB Hilfsantrag nicht zu einem soichen geführt 

hätte. Da auch die Kammer aufgrund ihrer eigenen Prüfung 

keinen Grund hat, die Neuheit des beanspruchten Gegen-

standes in Frage zu stellen, erübrigen sich nãhere Aus-

fuhrungen hierzu. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Haupt- bzw. Hilfsantrags 

1st daher neu. 
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9. 	Es verbieibt noch zu prüfen, ob angesichts der gésteilten 

Aufgabe das beanspruchte Verfahren auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruht. 

Ob un vorliegenden Fall éine erfindérische Tätigkeit vor-
liegt, hängt davon ab, ob der Fachinann in Kenntnis des an-

geführten Standes der Technik die bestehende Aufgabe nicht 

ohne weiteres hat iösen können. 

9.1 Ausgehend von Dokurnent (i) suchte der Fachrnann also nach 

einem Verfahren für die Behandlung von hochporosern Leder 

ininderer Cute (Spaitleder od. dgi.), das diesern gegenüber 

eine Verbesserung der Qualität der Zurichtung bewirken 

soil, wobei das Dokurnent selbst diesbezüglich keinerlei 

Hinweise enthält. In erster Linie ging es dern Fachrnann da-

bei urn die Verbesserung der mangeihaften Trocken- und NaB-

knickfestigkeit von hochporösem Leder, wie z. B. Spaitieder 

(siehe Punkt 5.2 oben). 

Neben der Verwendung von selbstvernetzenden Polyrneriatices 

gernäB Dokurnent (i) für das Zurichten von Leder ganz all-

gernein waren aber dern Fachinann auch frerndvernetzende Poly-

rnere bekannt, wobei insbesondere Zindkoxjd ais Vernetzer 

bzw. ais Vuikanisatjonsinjttel zuin Einsatz koirnnt, wie dies 

aus Dokurnent (c) und (d) hervorgeht. 

In diesen beiden Entgegenhaitungen werden ähniich wie un 

vorliegenden Patent auch Zurichtungen für Leder minderer 

Güte (z. B. geschliffenes Rindbox oder Spalt) beschrieben, 

die auf Basis von synthetischen carboxyigruppenhaitigen 

Kautschukiatjces hergestelit werden, die jedoch nicht ab-

gestoppt, sondern stets auspoiynierisiert sind (siehe Do-

kuinent (C), insbesondere Ansprüche 1 bis 4 und die Bei-

spiele 2 und 3; Dokument (d), insbesondere Beispiele 1 und 

2). In Dokuinent (d) jst der Zusatz von Zinkoxid nicht 
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zwingend, es können auch andere Zinkverbindungen bei der 

Zurichtung des Leders eingesetzt werden, selbst wasser-

lösliche Zinksalze koinmen hierfür in Frage. Durch den Zu-
satz von Zinkverbindungen wird hier die Hei8bügelfestigkeit 
der Zurichtung verbessert (siehe Seite 1, linke Spalte, 

2. Absatz und rechte Spalte, 2. Absatz; Seite 2, linke 

Spalte, Zeilen 1 und 2). Dies besagt jedoch nichts über die 
Knickfestigkeit des auf diese Weise behandelten Leders 
(siehe auch Punkt 9.3 weiter unten). Und in Dokument (c) 

wird Zinkoxid lediglich als fakultatives Vulkariisations-
mittel neben andern inäglichen Substanzen (Schwefel 
od. dgl.) erwähnt (siehe Spalte 3, Zeilen 4 bis 8). Auch 
wird dort bei den in Beispiel 2 und 3 beschriebenen Zu-

richtungen von geschliffenem Rindbox- bzw. Spaitleder of-
fensichtlich ohne Zinkoxid gearbeitet. 

9.2 	Im übrigen sind die auf Dokument (j) gestützten AusfUhrun- 

gen der Beschwerdeführerin (siehe insbesondere Seite 123, 
rechte Spalte), wonach mi Gegensatz zur festen Etherbindung 
die Vernetzung mit Zinkoxid zu einer lockeren und sehr 
wahrscheinlich auch wasseranfälligen ionischen Bindung 

durch Salzbildung führe, nicht zu widerlegen. Es erscheint 

daher glaubhaft, daB der Fachmann davon ausgehen niuBte, daB 

die an sich bekannte Verwendung von Zinkoxid anstelle des 

Methylolvernetzers gemäB Dokument (i) auch mit den dort 
beschriebenen, nicht vollständig auspolymerisierten 
Kautschukbindern eher zu einer Verschlechterung der 

mechanischen Eigenschaften des Polymerfilms fUhren werden. 

9.3 Aufgrund der vorstehenden AusfUhrungen erscheint selbst die 

Behauptung der Beschwerdeführerin glaubhaft, daB bei Ledern 

die nach dem in Dokument (c) beschriebenen Verfahren zuge-
richtet werden, die Schichtenhaftung und die NaBknickeigen-

schaften nicht befriedigend genug sind, uin das Verfahren 

z. B. an Spaitledern durchzufUhren (vgl. Seite 2, letzter 

Absatz der Beschwerdebegründung). 
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Des weiteren hatte die BeschwerdefUhrerin un Prüfungsver-
fahren unter Vorlage von Versuchen (eingegangen am 

18.05.82) nachgezeigt, daB die Verwendung von Zinkoxid in 

Verbindung mit auspolymerisierten Latices, wie.dies bei-

spielsweise in Dokunient (d) in ähnlicher Weise geschieht, 

u. a. zu einer schlechten NaBknickfestigkeit bei Leder 
ininderer Güte (Spaltieder) führt. 

Soiche Resultate würden den Fachmann aber alier Wahrschejn-

lichkeit nach davon abhalten, die spezielle Kombination von 

Kautschuklatex und Zinkoxid als erfolgversprechend für die 

Behandlung von Leder minderer Güte zu betrachten. 

9.4 Wie den vorstehenden Darlegungen zu entnehmen 1st, läBt 

sich offensichtlich nirgendwo ein Hinweis dafür finden, wie 
der Fachmann zu einer Verbesserung der Trocken- bzw. NaB-

knickfestigkeit von hochporosem Leder minderer Güte, wie 

Spaltieder, hãtte gelangen können. Bei der Suche nach der 
Lösung der Aufgabe, die sich ihni mi vorliegenden Fall 

stelite, hatte er deshaib auch keinen Grund anzunehnien, daB 

gerade em nicht-auspolyinerisierter synthetischer Kaut-

schukiatex mit einem Monomerumsatz von 80 -90 Gew.-% in 

Verbinclung mit zweiwertigen Metal lverbindung, wie z. B. 

ZnO, als Vernetzer einen Vorteil hinsichtlich der Qualität 

der Zurichtung von Leder minderer Güte bewirken kônne. Hin-

weise dafür, daB dies mit anderen Oxiden bzw. Hydroxiden 

zweiwertiger Metalle der Fall sein.kónnte, gibt es ebenso-

wenig. Die gleichen Uberlegungen gelten auch für das Zu-

richten von geschliffenem Leder, weiches ebenso wie Spalt-

leder ein hochporOses Leder minderer Güte ist. 
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9.5 	Bei der Herstellung der Vergleichsversuche 1st die Be- 

schwerdeführerjn vom nächstkomnienden Stand der Technik aus-

gegangen, d. h. von Dokument (i). un Versuch X wurde de-

mentsprechend ein Latex gemä6 Zusammensetzung 6 aus Bel-

spiel VI dieses Dokuments durch Emulsionspolyinerisation 

hergesteilt, wobei ein Monoinergeinisch von 67,0 Gew.-Teilen 

Butadien, 28,8 Gew.-Teilen Acrylnitril, 1,2 Gew.Teilen 
Acrylsäure und 3,0 Gew.-Teilen N-Methylolacrylamid zu 90 % 
uingesetzt wurde. Abgesehen vom einpolyinerisierbaren 

Methylolvernetzer entsprach dies einer Zusanunensetzung, wie 
sie auch un vorliegenden Patent vorliegen kann. Mangels 

detaillierter Angaben in Dokunient (1) hinsichtlich der 

nachfolgenden eigentlichen Zurichtung des Leders, erfolgte 
diese daher analog zum Beispiel 1 des vorliegenden Patents 
auf nachgegerbtein Chroinspaltieder, jedoch in Abwesenheit 

der ZnO-haltigen Paste A, wobei die abschlieBende Trocknung 
des Auftrags dann wiederum gemäB den Angaben aus Beispiel 
II von Dokument (1) erfolgte, d. h. die Leder wurden nach 

jedem Auftrag 3 Minuten bei 300 °F (etwa 150 °C) getrock-
net. 

Demgegenüber wurde in den Vergleichsversuchen Y und Z der 

einpolymerisierbare N-Methylolacrylainid-Anteil durch das mi 
vorliegenden Patent erwähnte Conionomer Acrylsäure bzw. 

Acrylamid ersetzt und zur Vernetzung die erfindungsgeinäl3e 
ZnO-haltige Paste A eingesetzt. Die Leder wurden bel dieser 
Versuchen nach jedein Auftrag bei 70 - 80 °C getrocknet. 

In Abwesenhejt eines detaillierten Zurichtverfahrens für 

Leder in Dokument (i) erlauben diese Versuche daher den 

bestmöglichen objektiven Vergleich zwischen dem nãchst-

kommenden Stand der Technik und der beanspruchten Erf in-

dung. Die Versuche sind deshaib in keiner Weise zu bean-
standen. 
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Erfolgte bei der Prüfung auf Trockenknickfestigkeit im 

Versuch X elne beginnende Ril3bildung schon nach 1 000 

Knickungen, so wurde diese in den beiden Vergleichsver-

suchen Y und Z erst nach 74 000 Knickungen festgestellt, 

wobei un Versuch X eune deutliche Beschadigung des Leders 

schon nach 6 000 Knickungen auftrat, wohingegen irn Versuch 

Y eine soiche erst nach 200 000 Knickungen festgestellt 

wurde und urn Versuch Z eune deutliche Beschadigung des 

Leders inunerhin erst nach 148 000 Knickungen auftrat. 

Die Prüfung auf NaI3knickfestigkeit ergab 1111 Versuch X eine 
deutliche Beschädigung des Leders nach 20 000 Knickungen, 

wohingegen in den beiden Versuchen Y und Z bei der gleichen 

Anzahl Knickungen noch keine Beschädigung des Leders fest-
gesteilt wurde. 

Aufgrund der bisherigen AusfUhrungen (siehe Punkt 9.1 bis 

9.4 oben) sind Verbesserungen der Knickfestigkeiten aber in 
keiner Weise vorhersehbar gewesen und die hier festge-

steliten Verbesserungen lnüssen daher als Uberraschend 
angesehen werden. 

9.6 Aus alledeni folgt, dal3 der Gegenstand des Anspruchs 1 geniäfi 

Hilfsantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 

Da der davon abhängige Anspruch 2 lediglich elne weitere 
Ausgestaltung des Gegenstandes von Anspruch 1 betrifft, ist 

dieser Zusammenhang mit dern Hauptanspruch ebenfalls gewähr- 
bar. 

10. Anspruch 1 des Hauptantrags uinfafit jedoch nicht nur das Zu-

richten von Spaltieder und geschliffenein Leder, sondern 
auch von anderen Lederarten, die nicht aufgrund ihrer 

Porosjtät von minderer Güte sind (z. B. voilnarbiges Nappa-
leder). 

03601 	 .../... 



i 
14 	 1 	3/8b 

Nach eigener Aussage der BeschwerdefUhrerin bewirkt das 

beanspruchte Verfahren bei letzterem nicht nur keine Ver-

besserung der Qualität der Zurichtung, sondern dieses kann 

u. U. sogar nicht mehr praktisch anwendbar sein aufgrund 

einer unzulänglichen Schichtenhaftung, weiche insbesondere 

beim Zurichten von weichem und fetthaltigein Nappaleder 

festgestellt wurde (siehe oben Punkt VII, letzter Absatz). 

Die weiter oben festgestellte erfinderische Tâtigkeit in 

Verbindung mit einer nicht naheliegenden Verbesserung der 

Qualität der Zurichtung von Spaitleder bzw. geschliffenem 

Leder ist daher offensichtlich nicht ohne weiteres auf 

andere Lederarten übertragbar. Andere Gründe, weiche eine 

Aufrechtethaltung des Patents in der breiteren Fassung ge-

mäl3 Hauptantrag gerechtfertigt hätten, kann die Kammer 

weder erkennen, noch hat die Beschwerdeführerjn soiche 

geltend gemacht. 

Aus alledem folgt, daB das Verfahren nach Anspruch 1 des 

Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tàtigkeit 

beruht. 

Mit Anspruch 1 fällt auch der davon abhängige Anspruch 2. 

03601 	 .1... 



15 	T 228/86 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Der Hauptantrag wird zurückgewiesen. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der 

Auflage ein Patent aufgrund der am 3. Mai 1988 eingegange-

( 

	 nen Ansprüche 1 und 2 (Hilfsantrag) und der in der münd- 

lichen Verhandlung eingereichten, angepaBten Beschreibung 

aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

F.Klein 	 P .Lançon 
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